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Tagesordnungspunkt:

Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 
2018

Kenntnisnahme:

Die Landschaftsversammlung Rheinland nimmt die Vorlage 14/2396/2 - 
Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 - 
zur Kenntnis.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für 
Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Zusammenfassung: 

 

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) plant für das Haushaltsjahr 2018 die 
Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes. Damit sollen die Mitgliedskörperschaften an 

der unerwartet positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung des LVR, unter angemessener 
Berücksichtigung der aus heutiger Sicht noch bestehenden Risiken, durch eine Absenkung 

des Umlagesatzes um 1,50 Prozentpunkte auf 14,70 % zeitnah teilhaben, um so dem 
Rücksichtnahmegebot in bewährter Weise Rechnung zu tragen. 

 
Für die Verabschiedung der Nachtragssatzung gelten die gleichen rechtlichen Regelungen 

wie für die Aufstellung des gemeindlichen Haushaltsplans an sich (vgl. § 81 
Gemeindeordnung NRW).  

 
Im Rahmen der Benehmensherstellung gemäß § 23 Abs. 2 Landschaftsverbandsordnung 
(LVerbO) in Verbindung mit § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW) haben die 

Mitgliedskörperschaften des LVR das Recht, zur Höhe der Landschaftsumlage Stellung zu 
nehmen. 

 
Die im Rahmen der Benehmensherstellung eingegangenen Stellungnahmen der 

Mitgliedskörperschaften sind in analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 KrO NRW als 
Einwendungen zu werten und der Landschaftsversammlung Rheinland zusammen mit der 

Zuleitung des Entwurfs der Nachtragssatzung 2018 und deren Anlagen zur Kenntnis zu 
geben. 

 
1. Ergänzung: 

Die Stellungnahme der Stadt Duisburg vom 21. November 2017 erreichte den Fachbereich 
Finanzmanagement nach Redaktionsschluss der Vorlage 14/2396. 

 

2. Ergänzung: 

Die Stellungnahme der Stadt Wuppertal vom 30. November 2017 erreichte den Fachbereich 

Finanzmanagement nach Redaktionsschluss der Ergänzungsvorlage 14/2396/1.  

 

Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte übersandten neun Mitgliedskörperschaften 
Stellungnahmen zur Absenkung der Landschaftsumlage für das Haushaltsjahr 2018. Die 

Stellungnahmen sind als Anlagen 1 bis 9 beigefügt.  
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Begründung der Ergänzungsvorlage Nr. 14/2396/2: 

 

Die fristgerecht abgegebene Stellungnahme der Stadt Wuppertal erreichte den LVR erst 
nach der Versendung der Ergänzungsvorlage 14/2396/1. 

 
Die Stellungnahme der Stadt Wuppertal ist in analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 

Kreisordnung NRW als Einwendung zu werten und der Landschaftsversammlung Rheinland 
zusammen mit der Zuleitung des Entwurfs der Nachtragssatzung 2018 zur Kenntnis zu 

geben.  
 

Gegen die Zulässigkeit der Einwendung gemäß § 55 KrO NRW bestehen keine 

Bedenken. 

 
Die Stadt Wuppertal fordert den LVR zu einer weiteren Umlagesatzabsenkung auf, sofern 

im Rahmen der Bewirtschaftung im Haushaltsjahr 2018 und insbesondere im Hinblick auf 
die Jahre 2019 und 2020 zusätzliche finanzwirtschaftliche Verbesserungen eintreten bzw. 

die aufgrund der laufenden Gesetzgebungsverfahren veranschlagten (Rest-) Risiken nicht 
eintreten.  

 

Die Verwaltung verweist auf die einschlägigen Ausführungen der Ursprungsvorlage unter 

Punkt 3.3, wonach die restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben für das Haushaltsjahr 2018 
unverändert Bestand haben und neue finanzwirtschaftliche Entwicklungen, sofern sich 

diese bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2018 im Mai 2018 abzeichnen, noch 
im Beratungsprozess berücksichtigt werden können.  

 
Hinsichtlich möglicher Verbesserungen für die Jahre 2019 und 2020 verweist die 
Verwaltung auf die Ausführungen zu Punkt 3.4 der Ursprungsvorlage.  

 

 

Begründung der Ergänzungsvorlage Nr. 14/2396/1: 

 

Die fristgerecht abgegebene Stellungnahme der Stadt Duisburg erreichte den LVR erst 
nach Versendung der Vorlage 14/2396. 

 
Die Stellungnahme der Stadt Duisburg ist in analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 

Kreisordnung NRW als Einwendung zu werten und der Landschaftsversammlung Rheinland 
zusammen mit der Zuleitung des Entwurfs der Nachtragssatzung 2018 zur Kenntnis zu 

geben.  
 

Gegen die Zulässigkeit der Einwendung gemäß § 55 KrO NRW bestehen keine 

Bedenken. 

 
Die Stadt Duisburg fordert den LVR zu einer weiteren Umlagesatzabsenkung auf, sofern im 

Rahmen der Bewirtschaftung im Haushaltsjahr 2018 zusätzliche finanzwirtschaftliche 
Verbesserungen eintreten bzw. die aufgrund der laufenden Gesetzgebungsverfahren 

veranschlagten (Rest-) Risiken nicht eintreten. 
 

Die Verwaltung verweist auf die einschlägigen Ausführungen der Ursprungsvorlage unter 
Punkt 3.3, wonach die restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben für das Haushaltsjahr 2018 
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unverändert Bestand haben und neue finanzwirtschaftliche Entwicklungen, sofern sich 

diese bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2018 im Mai 2018 abzeichnen, noch 
im Beratungsprozess berücksichtigt werden können. 

 
 

 

Begründung der Vorlage Nr. 14/2396: 

 

1. Ausgangslage 

 

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) plant die Absenkung des bislang festgesetzten 
Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 um 1,50 Prozentpunkte auf 14,70 % im Rahmen 

der Verabschiedung einer Nachtragssatzung gemäß § 22 Abs. 3 Landschafts-
verbandsordnung (LVerbO), um die Mitgliedskörperschaften an der unerwartet positiven 

finanzwirtschaftlichen Entwicklung des LVR, unter angemessener Berücksichtigung der aus 
heutiger Sicht noch bestehenden Risiken, zeitnah teilhaben zu lassen. 

 
Eine Nachtragsatzung ist gemäß § 81 Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) nach dem gleichen förmlichen Verfahren aufzustellen, wie die ursprüngliche 

Haushaltsatzung. Somit ist der Einbringung des Entwurfs der Nachtragssatzung mit einer 
Absenkung des Umlagesatzes ein Verfahren zur Herstellung des Benehmens vorgeschaltet. 

 
Das Verfahren ist sechs Wochen vor der Aufstellung des Entwurfs der Nachtragssatzung 

einzuleiten. Gegenstand der Benehmensherstellung ist dabei ausschließlich die 
Bestimmung des Umlagesatzes der Landschaftsumlage und nicht die Nachtrags-

haushaltsplanung insgesamt. 
 

Die Benehmensherstellung zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 
wurde am 27. Oktober 2017 unter Darlegung der Eckpunkte der prognostizierten 

Haushaltsverbesserungen eingeleitet. 
 

Im Rahmen ihrer Beteiligungsrechte haben in der Zeit vom 7. November 2017 bis zum 
30. November 2017 folgende Mitgliedskörperschaften  
 

• Kreis Kleve 
• Stadt Essen 

• Stadt Remscheid 
• Rhein-Erft-Kreis 

• Kreis Mettmann 
• Stadt Bonn 

• StädteRegion Aachen 

 
Stellungnahmen zur geplanten Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 
abgegeben. Die Stellungnahmen sind als Anlagen 1 bis 7 beigefügt. 

 
2. Zulässigkeit der Einwendungen  

 
Die Beteiligungsrechte der Mitgliedskörperschaften ergeben sich aus § 22 Abs. 3 LVerbO 

in Verbindung mit § 23 Abs. 2 LVerbO und § 55 Kreisordnung NRW (KrO NRW).  
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§ 55 KrO NRW hat folgenden Wortlaut: 

 
„Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden 

 
(1) Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt im Benehmen mit den kreisangehörigen 

Gemeinden. Das Benehmen ist 6 Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der 
Haushaltssatzung einzuleiten. 

(2) Stellungnahmen der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Benehmensher-
stellung werden dem Kreistag mit der Zuleitung des Entwurfes der Haushaltssatzung mit 

ihren Anlagen zur Kenntnis gegeben. Den Gemeinden ist auf Wunsch Gelegenheit zur 
Anhörung zu geben. Über Einwendungen der Gemeinden beschließt der Kreistag in 

öffentlicher Sitzung. Der Kreis teilt ihnen das Beratungsergebnis und dessen Begründung 
mit.“ 

 
Die im Rahmen der Benehmensherstellung eingegangenen Stellungnahmen des Kreises 
Kleve, der Städte Essen und Remscheid sowie des Rhein-Erft-Kreises (Anlagen 1 bis 4) 

sind in analoger Anwendung des § 55 Abs. 2 KrO NRW als Einwendung zu werten und der 
Landschaftsversammlung Rheinland zusammen mit der Zuleitung des Entwurfs der 

Nachtragssatzung 2018 zur Kenntnis zu geben.  
 

Gegen die Zulässigkeit der Einwendungen gemäß § 55 KrO NRW bestehen keine 

Bedenken. 

 
Die Schreiben des Kreises Mettmann, der Stadt Bonn und der StädteRegion Aachen sind 

nicht als Einwendungen im Sinne des § 55 Abs. 2 KrO NRW zu werten, werden jedoch der 
Vollständigkeit halber als Anlagen 5 bis 7 dieser Vorlage beigefügt. 

 
 

3. Inhaltliche Würdigung der Einwendungen 

 

3.1 Ermittlung von weiteren Haushaltsverbesserungen zur weiteren 

Umlagesatzabsenkung in 2018  

 

Die Stadt Remscheid merkt an, der LVR möge die Aufwands- und Ertragsentwicklung im 

laufenden Haushaltsjahr 2018 zeitnah überprüfen und analysieren, um ggf. weitere 
positive Ergebniseffekte an die Mitgliedskörperschaften weiterreichen zu können.     

 
Die Verwaltung berichtet wie folgt: 
 

Der LVR wird im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2018 auf der Grundlage 
der implementierten aussagekräftigen Prognoseverfahren unter Beachtung der 

einschlägigen haushaltsrechtlichen Grundsätze die laufenden Aufwands- und 
Ertragsentwicklungen überwachen und analysieren. Dadurch könnten ggf. weitere positive 

finanzwirtschaftliche Entwicklungen bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2018 
im Mai 2018 im Beratungsprozess berücksichtigt werden. 
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3.2 Keine vollständige Weiterleitung der prognostizierten Haushaltsver-  

      besserungen für 2018  

 

Die Stadt Essen regt eine Anpassung der vom LVR vorgesehenen Umlagesatzabsenkung 
von 1,5 Prozentpunkten an die prognostizierten Haushaltsverbesserungen an. 

 
Die Verwaltung führt hierzu und unter Hinweis auf die Ausführungen zu Punkt 3.3 der 

Vorlage 14/2374 - Einwendungen im Rahmen der Benehmensherstellung zur Absenkung 
des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2017 – aus: 

 
Der LVR hat in den Jahren der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2009 – nicht 

zuletzt auch infolge der Rücksichtnahme auf seine Mitgliedskörperschaften – durchgängig 
negative Jahresergebnisse realisiert. Der Haushaltsausgleich in den Krisenjahren konnte 

lediglich fiktiv, d.h. durch den erheblichen Einsatz von Eigenkapital erreicht werden. In den 
Jahren 2009 bis 2013 hat der LVR mit 139,3 Mio. Eigenkapitaleinsatz die Ausgleichs-
rücklage um rd. 75 % reduziert. Ihr Anteil am Haushaltsvolumen als Summe der 

Aufwendungen im LVR-Haushalt schrumpfte auf nur noch 1,4 % (Stand 31.12.2007: 
7,1%). 

 
Die Erhaltung des Eigenkapitals ist ein wesentlicher Bestandteil einer generationen-

gerechten und nachhaltigen Haushaltspolitik und ein Grundprinzip des NKF. Die 
Aufsichtsbehörde des LVR, das ehemalige Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK), 

würdigte in seinem Haushaltserlass 2015/2016 ausdrücklich die Konsolidierungs-
bemühungen des LVR, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass der LVR das 

Rücksichtnahmegebot gegenüber seinen Mitgliedskörperschaften inzwischen weit zu 
seinen Lasten gedehnt hätte. Diese Argumentation greift das MIK erneut in seinem Erlass 

zum Doppelhaushalt 2017/2018 auf und stellt fest, dass die Hebesätze des LVR die 
durchaus problematische Haushaltssituation der Mitgliedskörperschaften einbezögen, dass 

jedoch ein anhaltender Eigenkapitalverbrauch letztlich ein Risiko für die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit des LVR darstelle. 
 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen beabsichtigt der LVR, die 
prognostizierten Haushaltsverbesserungen zum nahezu vollständigen Ausgleich des 

festgesetzten Planfehlbetrages 2018 von rd. 18 Mio. Euro einzusetzen, um den 
planmäßigen Jahresfehlbetrag im Haushaltsjahr 2018 auf 231.000 Euro zu vermindern. 

 
 

3.3 Fortführung der stetigen Konsolidierungsbemühungen zur Erreichung einer 

weiteren Umlagesatzabsenkung in 2018 

 

Der Rhein-Erft-Kreis und der Kreis Kleve regen in ihren Stellungnahmen an, der LVR möge 
auch außerhalb der sozialen Leistungsbereiche seine Konsolidierungsbemühungen 

fortführen, um dadurch eine weitere Senkung des Umlagesatzes über die bislang 
vorgesehenen 1,5 Prozentpunkte hinaus vornehmen zu können. 

 
Die Verwaltung führt hierzu und unter Hinweis auf die Ausführungen zu Punkt 3.4 der 

Vorlage 14/2374 - Einwendungen im Rahmen der Benehmensherstellung zur Absenkung 
des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2017 – aus: 
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Der LVR wird zur Sicherstellung seiner dauerhaften Leistungsfähigkeit auch in den Jahren 

2017 bis 2021 seinen bisherigen haushalterischen Kurs fortsetzen und hat daher ein 
weiteres Konsolidierungsprogramm mit einem Volumen von 70 Mio. Euro aufgelegt. 

 
In diesem Zusammenhang werden die restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben für das 

Haushaltjahr 2018 unverändert fortgeführt. Sofern sich im Bewirtschaftungsverlauf des 
Haushaltsjahres 2018 neue finanzwirtschaftliche Entwicklungen abzeichnen sollten, 

könnten diese noch bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2018 im Mai 2018 im 
Beratungsprozess berücksichtigt werden. 

 
 

3.4 Berücksichtigung der positiven Ergebniseffekte in der mittelfristigen 

Finanzplanung 2019 - 2021 

 

Die Stadt Essen regt an, die positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklungen auch in der 
mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 entsprechend zu berücksichtigen. 

 
Die Verwaltung berichtet wie folgt: 

 
Die Haushaltsplanung zum Doppelhaushalt 2017/2018 war maßgeblich geprägt durch die 
gesetzliche Neuausrichtung der sozialen Leistungen für Menschen mit Behinderungen, 

insbesondere durch das Inklusionsstärkungsgesetz, das Bundesteilhabegesetz (BTHG) 
sowie das Zweite und Dritte Pflegestärkungsgesetz. Die finanzwirtschaftlichen 

Auswirkungen der neuen Rechts- und Anspruchsgrundlagen konnten zum Zeitpunkt der 
Haushaltsaufstellung nicht in vollem Umfang abgeschätzt werden, zumal einige 

Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen waren. Am 18. Oktober 2017 wurde in 
diesem Zusammenhang der Entwurf eines Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes mit den darin geregelten 
Zuständigkeiten des LVR im Bereich der Eingliederungshilfe vorgelegt. Die Verabschiedung 

des Gesetzentwurfes ist für das erste Quartal 2018 vorgesehen. Aufgrund des 
Beratungsstandes zum Entwurf des Ausführungsgesetzes zum Bundesteilhabegesetz sind 

die finalen Zuständigkeiten des LVR ab dem Jahr 2020 derzeit noch nicht abschließend 
geklärt. 

 
Der LVR geht davon aus, dass bis zur Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 2018 im 

Mai 2018 Klarheit hinsichtlich der Zuständigkeiten gegeben sein wird. 
 
 

In Vertretung 
 

 
H ö t t e 

 
 

  















Wir sind das neanderland

Postanschrift: Kreisverwaltung Mettmann • Postfach ¦ 40806 Mettmann Der Landrat

An den
Landschaftsverband Rheinland
Frau Kämmerin
Renate Hötte L 0, Nov. 201?

50663 Köln

Ihr Schreiben v. 27.10.17;21.10-HH2018
Aktenzeichen 20-11

Datum 16.11.2017

Auskunft erteilt Frau Jaeger
Zimmer 1.209

Tel. 02104 99- 1407
Fax 02104 99- 4403

E- ail Gabriele.Jaeger@Kreis-Mettmann.de
Bitte geben Sie bei jeder
Antwort das Aktenzeichen an.

Einleitung der Benehmensherstellung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanentwurfes des
Landschaftsverbandes Rheinland mit Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018

Sehr geehrte Frau Hötte,

mit Ihrem Schreiben vom 27.10.2017 leiten Sie die Benehmensherstellung zur Aufstellung eines
Nachtragshaushaltsplanentwurfes für das Haushaltsjahr 2018 ein.

Ihr Bestreben im Rahmen des Nachtragshaushaltes für das Jahr 2018 eine frühzeitige Beschlussfassung der
angekündigten Hebesatzreduzierung - möglichst im ersten Halbjahr 2018 - zu erreichen, wird  on mir
unterstützt. Daher verzichtet der Kreis Mettmann auf eine Stellungnahme im Benehmensherstellungs¬
verfahren.

Für Ihre Bereitschaft zur Absenkung des bisher festgesetzten Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018 um
1,5 % auf 14,7 % möchte ich Ihnen ausdrücklich auch im Namen der kreisangehörigen Städte des Kreises
Mettmann danken.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Kreisdirektor / Kreiskämmerer

40822 Mettmann
(Lieferadresse)
Homepage

Dienstgebäude
Düsseldorfer Str. 26

Telefon (Zentrale)
02104 99-0

02104 99-4444
E-Mail (Zentrale)

Fax (Zentrale)

Besuchszeit
08:30 bis 12:00 Uhr
und nach Vereinbarung
Straßenverkehrsamt
07:30 bis 12:00 Uhr und
Do. von 14:00 bis 17:30 Uhr

Konten
Kreissparkasse Düsseldorf
IBAN: DE 69 3015 0200 0001 0005 04
SWIFT-BIC: WELADED1KSD

www.kreis-mettmann.de kme@ reis-mettmann .de

P e hanlr  Pccö 

IBAN: DE93 3601 0043 0085 2234 38
SWIFT-BIC: PBNKDEFF



Der Oberbürgermeister

p
Landschaftsverband Rheinland
Frau Ulrike Lubek
Kennedy-Ufer-2

50679 Köln

Benehmensherstelhing zur Absenkung des Umlagesatzes für das Haushaltsjahr 2018

Ihr Schreiben vom 27.10.2017, Ihr Zeichen 21.10-HH 2018

Sehr geehrte Frau Lubek,

wie im gemeinsamen Schreiben der Kreise Düren, Euskirchen, Heinsberg, Mettmann, Viersen, Wesel,
dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Bergischen Kreis sowie den Städten Bonn, Duisburg, Essen, Krefeld,
Leverkusen, Solingen, Wuppertal und Remscheid vom 27.09.2017 zur Senkung des Umlagesatzes für
das Jahr 2017 dargestellt, befürwortet die Bundesstadt Bonn die Senkung des Umlagesatzes für das
Haushaltsjahr 2018 auf 14,7 % ausdrücklich.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ashok Sridharan
Oberbürgermeister der
Bundesstadt Bonn

Margarete Heidler
Stadtkämmerin

Stadthaus
Berliner Platz 2, 53111 Bonn
Germany

Telefon: +49 228 - 77 20 00
Telefax: +49 228 - 77 24 67
oberbuergermeister@bonn.de
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